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A. Amtliche Texte

Gesetze

119 Gesetz Nr. 2132  
 zur Anpassung saarländischer Gesetze  
 an das Gesetz zur Reform des Vormundschafts-  
 und Betreuungsrechts und an weitere Gesetze

Vom 13. März 2024

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes über die Entschädigung  

der Mitglieder von Kommissionen  
und Ausschüssen

Das Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder von 
Kommissionen und Ausschüssen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. September 1972 (Amtsbl. 
S. 518), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 
15. März 2022 (Amtsbl. I S. 577), wird wie folgt ge-
ändert: 

In der Anlage zu § 1 wird in Nummer 47 der Punkt 
durch ein Komma ersetzt und nach Nummer 47 folgen-
de Nummer 48 angefügt: 

„48. Besuchskommissionen gemäß § 15 des Psychisch-
Kranken-Hilfe-Gesetzes vom 16. März 2022 (Amtsbl. I 
S. 615) in der jeweils geltenden Fassung.“

Artikel 2 
Änderung des Hinterlegungsgesetzes

§ 28 Absatz 2 Satz 1 des Hinterlegungsgesetzes vom 
18. November 2010 (Amtsbl. I S. 1409), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 Nummer 4 des Gesetzes vom 
11. November 2020 (Amtsbl. I S. 1262), wird durch 
folgende Sätze ersetzt:

„(2) Bei Hinterlegungen aufgrund von § 1844 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs oder aufgrund von § 1844 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit § 1667 
Absatz 2 Satz 2, § 1798 Absatz 2 Satz 1, § 1813 Ab-
satz 1 oder § 1888 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs müssen außerdem 20 Jahre seit dem Zeitpunkt 
abgelaufen sein, zu dem die elterliche Sorge, die Be-
treuung, die Vormundschaft oder die Pflegschaft been-
det worden ist. Gleiches gilt bei Hinterlegungen auf-
grund der §§ 1814, 1818 oder § 1915 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs in der bis zum 31. Dezember 2022 gelten-
den Fassung.“

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

bundesrechtlicher Justizgesetze

Das Gesetz zur Ausführung bundesrechtlicher Justiz-
gesetze vom 5. Februar 1997 (Amtsbl. S. 258), zuletzt 
geändert durch Artikel 54 des Gesetzes vom 8. Dezem-
ber 2021 (Amtsbl. I S. 2629), wird wie folgt geändert:

1. In § 1, § 2 und § 53 Absatz 1 Satz 2 werden jeweils 
die Wörter „Inneres und Europaangelegenheiten“ 
durch die Wörter „Inneres, Bauen und Sport“ er-
setzt.

2. § 31 wird aufgehoben.

3. In § 32 werden die Wörter „Ministerium für Inne-
res und Europaangelegenheiten“ durch die Wörter 
„Ministerium der Justiz“ ersetzt. 

4. In § 34, § 35, § 36 und § 37 werden jeweils die 
Wörter „Wirtschaft und Arbeit“ durch die Wörter 
„Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie“ er-
setzt. 

5. In § 60a Absatz 3, 4 und 6 werden jeweils die Wör-
ter „Gesundheit und Verbraucherschutz“ durch die 
Wörter „Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit“ 
ersetzt.

Artikel 4 
Änderung des Saarländischen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes

In § 12 Absatz 2 des Saarländischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes vom 15. Dezember 1976 (Amtsbl. 
S. 1151), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. August 
2020 (Amtsbl. I S. 1058), wird die Angabe „§ 1903“ 
durch die Angabe „§ 1825“ ersetzt.

Artikel 5 
Änderung des Saarländischen 

Heilberufekammergesetzes

In § 11 Absatz 1 Nummer 2 des Saarländischen Heil-
berufekammergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 30. Januar 2018 (Amtsbl. I S. 70), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 16. März 2022 
(Amtsbl. I S. 631 und 638), wird die Angabe „§ 1896 
Abs. 4 und § 1905“ durch die Angabe „§ 1815 Absatz 2 
Nummer 5 und 6 und § 1830“ ersetzt. 

Artikel 6 
Änderung des Ersten Gesetzes zur Ausführung  

des Kinder- und Jugendhilfegesetzes

Das Erste Gesetz zur Ausführung des Kinder- und 
 Jugendhilfegesetzes vom 9. Juli 1993 (Amtsbl. S. 807), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Februar 
2023 (Amtsbl. I S. 236), wird wie folgt geändert:
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1. In § 1 Absatz 3 Satz 4 werden die Wörter „Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie“ durch die Wörter 
„Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit“ ersetzt.

2. In § 12 Absatz 2 Satz 1, § 16 Absatz 2 Nummer 2, 
§ 17 Absatz 1 Nummer 4 und § 23 Absatz 1 werden 
jeweils die Wörter „Inneres, Familie, Frauen und 
Sport“ durch die Wörter „Arbeit, Soziales, Frauen 
und Gesundheit“ ersetzt.

3. In § 13 Absatz 2, § 16 Absatz 2 Nummer 2 und § 18 
Absatz 3 werden jeweils die Wörter „Bildung, Kul-
tur und Wissenschaft“ durch die Wörter „Bildung 
und Kultur“ ersetzt.

4. § 18 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„Für die Sitzungen des Landesjugendhilfeaus-
schusses gilt § 71 Absatz 4 Satz 4 des Achten 
 Buches Sozialgesetzbuch entsprechend.“ 

5. § 32 wird wie folgt gefasst:

„Über § 56 Absatz 2 Satz 2 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch hinaus ist auch in den Fällen der 
§ 1853 Satz 1 Nummer 1 und § 1854 Nummer 6 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs eine Genehmigung 
des Familiengerichts nicht erforderlich.“

Artikel 7 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Saarbrücken, den 17. April 2024

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin

Rehlinger

Der Minister für Wirtschaft, Innovation,  
Digitales und Energie

Barke

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport

Jost

Der Minister für Arbeit, Soziales,  
Frauen und Gesundheit

Dr. Jung

Die Ministerin für Bildung und Kultur

Streichert-Clivot

Die Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität,  
Agrar und Verbraucherschutz

Die Ministerin der Justiz

Berg

122 Gesetz Nr. 2136  
 zur Änderung  
 des Saarländischen Bildungsfreistellungsgesetzes

Vom 24. April 2024
Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1 
Änderung  

des Saarländischen Bildungsfreistellungsgesetzes
Das Saarländische Bildungsfreistellungsgesetz vom 
10. Februar 2010 (Amtsbl. I S. 28), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I 
S. 2629), wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Inhalt“ durch 
das Wort „Grundsätze“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die berufliche Weiterbildung fördert die 
berufliche und soziale Handlungskompetenz. 
Sie dient der Erneuerung, Erhaltung, Erwei-
terung und Verbesserung von berufsbezoge-
nen oder berufsübergreifenden Kenntnissen, 
Fertigkeiten und Fähigkeiten. Der beruflichen 
Weiterbildung zugeordnet werden auch die Ab-
schlüsse, einschließlich der mit der Maßnahme 
im Zusammenhang stehenden Prüfungen.“

2. In § 2 Absatz 1 Satz 1 wird nach den Wörtern 
„Freistellung von der Arbeit unter“ das Wort „voll-
umfänglicher“ eingefügt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift werden die Wörter „und 

Entgeltlichkeit“ gestrichen. 
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Beschäftigte können bis zu fünf Arbeits-
tage im Kalenderjahr an freistellungsfähigen 
Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen. 
Arbeiten Beschäftigte regelmäßig an weniger 
als fünf Tagen in der Woche, so verringert sich 
der Anspruch entsprechend.“ 

c) Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.
d) Absatz 4 wird Absatz 2 und das Wort „zwölf-

monatigem“ wird durch das Wort „sechsmona-
tigem“ ersetzt.

e) Der bisherige Absatz 5 wird wie folgt geän-
dert:
aa)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 3.
bb)  Satz 3 wird gestrichen.
cc) Der bisherige Satz 4 wird wie folgt geän-

dert: 
„Die Zustimmung des Arbeitgebers oder 
Dienstherrn zum Ansparen kann wegen 
zwingender betrieblicher oder dienstlicher 



Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 8. Mai 2024312

Belange oder entgegenstehender Urlaubs-
wünsche anderer Beschäftigter, die unter 
sozialen Gesichtspunkten Vorrang verdie-
nen, versagt werden.“

f) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden Absät-
ze 4 und 5.

g) Absatz 8 wird aufgehoben.
h) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 6.

4. § 5 wird wie folgt geändert:
a) § 5 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Freistellung ist unter Angabe des Ter-
mins der Weiterbildungsveranstaltung spä-
testens sechs Wochen vor ihrem Beginn beim 
Arbeitgeber oder beim Dienstherrn zu bean-
tragen. Die Entscheidung über den Antrag ist 
spätestens zwei Wochen vor dem Beginn der 
Weiterbildungsveranstaltung schriftlich oder 
elektronisch mitzuteilen. Erfolgt bis zu diesem 
Zeitpunkt keine Mitteilung des Arbeitgebers, 
gilt die Freistellung als erteilt. Arbeitsstätten 
mit weniger als zehn Beschäftigten sind von 
der Verpflichtung zur schriftlichen oder elek-
tronischen Mitteilung ausgenommen. Bei die-
sen Arbeitsstätten genügt eine mündliche Mit-
teilung.

b) In Absatz 2 wird Satz 1 wie folgt geändert:
„Die Beschäftigten sind verpflichtet, dem 
Arbeitgeber oder dem Dienstherrn auf Verlan-
gen die Anmeldung zur Weiterbildungsveran-
staltung, deren Freistellungsfähigkeit und die 
Teilnahme an der Weiterbildungsveranstaltung 
nachzuweisen.“

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) In Arbeitsstätten mit weniger als zehn Be-
schäftigten kann eine Freistellung abgelehnt 
werden, wenn im laufenden Kalenderjahr 
mehr als ein Drittel der Beschäftigten ihren 
Anspruch auf Bildungsfreistellung geltend ge-
macht haben.“

d) Absatz 4 wird aufgehoben.
e) Absatz 5 wird Absatz 4 und Satz 1 wird wie 

folgt geändert:
„Unbeschadet der Regelung des Absatzes 3 
kann die Freistellung für den beantragten Zeit-
raum nur abgelehnt werden, wenn zwingende 
betriebliche oder dienstliche Belange oder Ur-
laubswünsche anderer Beschäftigter, die unter 
sozialen Gesichtspunkten Vorrang verdienen, 
entgegenstehen.“

f) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und wie 
folgt geändert:
„(5) Ist eine Freistellung aus einem in Ab-
satz 4 aufgeführten Grund versagt worden und 
ist die Teilnahme an einer adäquaten Weiter-
bildungsveranstaltung während des laufenden 
Kalenderjahres nicht mehr möglich, so geht 

der Anspruch auf Freistellung auf das folgende 
Kalenderjahr über.“

g) Absatz 7 wird aufgehoben.
h) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 6.
i) Absatz 9 wird aufgehoben.

5. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Die Absätze 2 bis 5 werden wie folgt gefasst: 

„(2) Weiterbildungsveranstaltungen sind als 
freistellungsfähig festzustellen, wenn
1. es sich um eine Veranstaltung der beruf-

lichen, der politischen oder der Weiter-
bildung zur Ausübung einer ehrenamtli-
chen oder einer gemeinwohlorientierten, 
freiwilligen und unentgeltlichen Tätigkeit 
handelt,

2. sie allen Beschäftigten offensteht,
3. die Teilnahme an ihr freigestellt ist,
4. die personellen, sachlichen und räumli-

chen Rahmenbedingungen die Erreichung 
des angestrebten Lernerfolgs erwarten las-
sen,

5. das tägliche Arbeitsprogramm einer Wei-
terbildungsveranstaltung sechs Unter-
richtsstunden nicht unterschreitet,

6. die Informationen über Pläne, Kosten, Ver-
anstaltungsleitung, Thema, Inhalt, Arbeits- 
und Zeitplan, Kinderbetreuungsmöglich-
keiten, Zertifikat, Prüfungen, notwendige 
Vorkenntnisse und alle übrigen wesent-
lichen Teilnahmebedingungen zugänglich 
gemacht werden,

7. die Weiterbildungsveranstalter und die 
Weiterbildungsveranstaltungen keine 
grundrechtswidrigen oder verfassungs-
feindlichen Ziele verfolgen und

8. die Voraussetzungen und Bedingungen der 
Nummern 1 bis 6 in angemessener Form 
nachgewiesen werden

oder es sich um Veranstaltungen der beruf-
lichen, politischen Weiterbildung oder um 
Veranstaltungen zur Ausübung einer ehren-
amtlichen oder einer gemeinwohlorientierten, 
freiwilligen und unentgeltlichen Tätigkeit han-
delt, die nach vergleichbaren Standards bereits 
von einem anderen Bundesland oder in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum als freistellungsfähig festgestellt wurden.
(3) Eine Weiterbildungsveranstaltung kann 
auch in digitaler Form durchgeführt werden, 
sofern ihr ein didaktisch-methodisches Kon-
zept zugrunde liegt, eine permanente synchro-
ne Kommunikation sichergestellt wird und sie 
nach Absatz 2 freistellungsfähig ist.
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(4) Berufliche und politische Weiterbildungs-
veranstaltungen oder Weiterbildungsveran-
staltungen zur Ausübung einer ehrenamtlichen 
oder einer gemeinwohlorientierten, freiwilli-
gen und unentgeltlichen Tätigkeit können nicht 
als freistellungsfähig festgestellt werden, wenn 
es sich handelt um:
1. Veranstaltungen, die unmittelbar der 

Durchsetzung partei- oder verbandspoliti-
scher Ziele oder der religiösen oder welt-
anschaulichen Überzeugung oder Betäti-
gung dienen,

2. Veranstaltungen der Berufsausbildung 
nach § 1 Absatz 3 des Berufsbildungsge-
setzes oder der beruflichen Umschulung 
nach § 1 Absatz 5 des Berufsbildungsge-
setzes,

3. Veranstaltungen im Rahmen der berufli-
chen Rehabilitation,

4. Veranstaltungen, die der Einarbeitung auf 
bestimmte betriebliche Arbeitsplätze die-
nen,

5. Veranstaltungen der beruflichen Weiterbil-
dung im Rahmen betrieblicher Bildungs-
maßnahmen, deren Inhalt überwiegend auf 
betriebsinterne Erfordernisse ausgerichtet 
ist,

6. Veranstaltungen von Fortbildungseinrich-
tungen des öffentlichen Dienstes,

7. Veranstaltungen, die ausschließlich der 
Fortbildung betrieblicher Interessenvertre-
tungen dienen.

(5) Weiterbildungsveranstaltungen, die auf-
grund von in anderen Bundesländern beste-
henden Rechtsvorschriften zur Bildungsfrei-
stellung von Beschäftigten anerkannt worden 
sind, gelten auch nach diesem Gesetz als frei-
stellungsfähig, wenn die Voraussetzungen nach 
den Absätzen 2 und 3 erfüllt sind und keine 
Ausschlussgründe nach Absatz 4 vorliegen.“

b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absät-
ze 6 und 7.

6. § 7 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Anträge auf Feststellung der Freistellungs-
fähigkeit von Weiterbildungsveranstaltungen sind 
vom Weiterbildungsveranstalter beim zuständigen 
Ministerium bis spätestens sechs Wochen vor Ver-
anstaltungsbeginn in Textform einzureichen. Die 
Antragstellung erfolgt ausschließlich über das vom 
zuständigen Ministerium zur Verfügung gestellte 
elektronische Antragsverfahren.“

7. § 9 wird wie folgt gefasst:
„§ 9

Zuständig für die berufliche Weiterbildung ist das 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales 
und Energie, für die politische Weiterbildung und 
die Weiterbildung für die Ausübung einer ehren-

amtlichen sowie gemeinwohlorientierten, freiwilli-
gen und unentgeltlichen Tätigkeit das Ministerium 
für Bildung und Kultur.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Saarbrücken, den 30. April 2024

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin

Rehlinger

Der Minister für Wirtschaft, Innovation,  
Digitales und Energie

Barke

Der Minister der Finanzen und für Wissenschaft

von Weizsäcker

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport

Jost

Der Minister für Arbeit, Soziales,  
Frauen und Gesundheit

Dr. Jung

Die Ministerin für Bildung und Kultur

Streichert-Clivot

Die Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität,  
Agrar und Verbraucherschutz

Die Ministerin der Justiz

Berg

Verordnungen

124 Erste Verordnung  
 über zwingende Arbeitsbedingungen  
 für die Ausführung öffentlicher Aufträge  
 im Gerüstbauhandwerk

Vom 23. April 2023

Aufgrund des § 3 Absatz 2 des Gesetzes über die Siche-
rung von Sozialstandards, Tariftreue und fairen Löh-
nen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Saarland 
(Saarländisches Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetz 
– STFLG) vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2688) 
verordnet das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Gesundheit:
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Die bei der Ausführung öffentlicher Aufträge gemäß 
§ 3 Absatz 1 STFLG einzuhaltenden Arbeitsbedingun-
gen im Bereich Gerüstbauhandwerk werden wie nach-
stehend festgesetzt:

§ 1 
Anwendungsbereich

(1) Die in dieser Verordnung aufgeführten Rechts-
normen gelten für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
im Gerüstbaugewerbe. Hierunter fallen Betriebe, die 
nach ihrer durch die Art der betrieblichen Tätigkeit ge-
prägten Zweckbestimmung mit eigenem oder fremdem 
Material gewerblich Gerüste erstellen. Erfasst werden 
insbesondere auch Betriebe, die gewerblich Gerüstma-
terial bereitstellen oder gewerblich die Gerüstbaulogis-
tik, insbesondere Lagerung, Wartung und Reparatur, 
Ladung oder Transport von Gerüstmaterial, überneh-
men. Das Aufstellen von Arbeits- und Schutzgerüsten 
gehört zum Kernbereich der Tätigkeiten des Gerüst-
bauerhandwerks.
(2) Nicht erfasst werden Gewerbe, die das Aufstellen 
von Arbeits- und Schutzgerüsten nur zur Ermöglichung 
der jeweils zu diesen Gewerben gehörenden Tätig-
keiten durchführen. Dazu gehören insbesondere die 
Gewerbe Maurer und Betonbauer, Zimmerer, Dach-
decker, Straßenbauer, Steinmetz, Maler und Lackierer, 
Schornsteinfeger, Metallbauer, Klempner, Installateur 
und Heizungsbauer, Elektrotechniker, Schreiner oder 
Fliesenleger.

§ 2 
Anwendungsmodalitäten

(1) Die anzuwendenden Arbeitsbedingungen orientie-
ren sich an Zeit und Dauer der Leistung im Rahmen der 
Ausführung des Auftrags durch den Auftragnehmer. 
Anteiliger Anspruch entsteht jeweils für jeden vollen 
Tätigkeitsmonat des Arbeitnehmers bei der Ausfüh-
rung des Auftrags. Bei einer Auftragsdauer von bis zu 
zwei Monaten sind neben der Arbeitszeit nur Entgelte 
und Zuschläge zu berücksichtigen.
(2) Bei der Bestimmung der Auftragsdauer ist von der 
voraussichtlichen Dauer der vorgesehenen Leistung 
auszugehen. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Schätzung 
der Auftragsdauer ist der Tag, an dem die Auftragsbe-
kanntmachung abgesendet oder der Auftrag auf andere 
Weise eingeleitet wird.

§ 3 
Entgelt

(1) Für die Eingruppierung des Arbeitnehmers in eine 
Berufsgruppe sind seine Ausbildung, seine Fähigkeiten 
und Kenntnisse sowie die von ihm auszuübende Tätig-
keit maßgebend.
(2) Übt ein Arbeitnehmer Tätigkeiten aus, die in meh-
reren Berufsgruppen beschrieben sind, so erfolgt die 
Zuordnung zu derjenigen Berufsgruppe, die seiner 
überwiegenden Tätigkeit entspricht.

(3) Die Löhne betragen

Tätigkeiten Stunden-
lohn
brutto  

in Euro 

Monats-
lohn
brutto  

in Euro
M1 Gerüstbaumeister
Arbeitnehmer, die die Meister-
prüfung im Ausbildungsberuf 
Gerüstbauer bestanden haben, 
sofern sie Tätigkeiten entspre-
chend der Meisterprüfungsver-
ordnung tatsächlich ausüben.

24,18 4 086,42

I Geprüfter  
Gerüstbau-Kolonnenführer
Arbeitnehmer, die die Prüfung 
zum anerkannten Abschluss 
Geprüfter Gerüstbau-Kolon-
nenführer bestanden haben, 
sofern sie zumindest eines 
der nachstehenden Tätigkeits-
merkmale erfüllen:
— selbstständige Führung 

und Überwachung mehre-
rer Montagekolonnen,

— Ausführung von normge-
rechten Aufmaßen und/der 
Abrechnung.

22,39 3 783,91

II Geprüfter Gerüstbau-
Montageleiter
Arbeitnehmer, die erfolgreich 
die Prüfung zum Geprüften 
Gerüstbau-Montageleiter oder 
zum Gerüstbauer bestanden 
haben, sofern sie die nach-
stehenden Tätigkeitsmerkmale 
erfüllen:
— selbstständige Führung 

einer Montagekolonne,
— Fertigen einfacher Auf-

maße.

20,60 3 481,40

II a Geprüfter Gerüstbau-
Obermonteur
Arbeitnehmer, die bis zum 
31. Juli 2015 gemäß § 5 Ziffer 
3.2.3 des Rahmentarifvertra-
ges vom 27. Juli 1993 i. d. F. 
vom 11. Juni 2002 als solche 
eingruppiert waren.

19,52 3 298,88

III Gerüstbauer
Arbeitnehmer, die mit Erfolg 
die Prüfung im Ausbildungs-
beruf Gerüstbauer bestanden 
haben.

17,91 3 026,79
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IV Geprüfter Gerüstbau-
Monteur
Arbeitnehmer, die erfolgreich 
die Prüfung zum Geprüften 
Gerüstbau-Monteur bestanden 
haben, sofern sie die nach-
stehenden Tätigkeitsmerkmale 
erfüllen:
— selbstständiger Auf-, 

Um- und Abbau von Ge-
rüsten sowie Hebebühnen, 
Hubarbeitsbühnen, Liften, 
Aufzügen und anderen 
maschinell betriebenen 
Gerüsten einschließlich 
der Bedienung.

17,01 2 874,69

V Gerüstbau-Werker
Arbeitnehmer nach sechs-
monatiger Tätigkeit im Gerüst-
bauer-Handwerk, sofern sie 
die nachstehenden Tätigkeits-
merkmale erfüllen:
— Auf-, Um- und Abbau von 

Gerüsten sowie Hebe-
bühnen, Hubarbeitsbüh-
nen, Liften, Aufzügen 
und anderen maschinell 
betriebenen Gerüsten ein-
schließlich der Bedienung, 

— Auf-, Um- und Abbau von 
Gerüsten sowie Hebe-
bühnen, Hubarbeitsbüh-
nen, Liften, Aufzügen 
und anderen maschinell 
betriebenen Gerüsten ein-
schließlich der Bedienung 
unter Anleitung,

— Wartung und Reparatur 
von Gerüstmaterial.

16,12 2 724,28

VI a Gerüstbau-Helfer
Arbeitnehmer, die folgende 
Tätigkeitsmerkmale erfüllen:
— Ausführen einfacher 

Arbeiten, 
— Lagern, Laden und Trans-

portieren von Gerüst-
material auf Anweisung, 

— helfende Tätigkeit bei 
Auf-, Um- und Abbau von 
Gerüsten unter Anleitung.

15,22 2 572,18

VI b Gerüstbau-Helfer  
im ersten Monat  
der Beschäftigung

13,60
Ab 

1.10.2024 
13,95

2 298,40
Ab 

1.10.2024 
2 350,79

VII Lagerarbeiter
Arbeitnehmer, die im Gerüst-
bauer-Handwerk, nicht aber im 
Gerüstbau eingesetzt werden. 
Sie werden nicht beim Auf-, 
Um- und Abbau von Gerüsten 
eingesetzt. Sie transportieren 
und lagern Gerüst- und andere 
Baumaterialien.
Außerdem haben sie nach der 
Einarbeitung Gerüstmaterial 
zu warten und zu reparieren 
sowie sonstige im Gerüst-
bauer-Handwerk üblichen 
Lagerplatzarbeiten durchzu-
führen.
Sie führen diese Arbeiten 
sowohl auf dem Lagerplatz als 
auch auf den Baustellen aus.
Lagerarbeiten haben für die 
Zeit ihrer ausnahmsweisen 
Tätigkeit beim Auf-, Um- und 
Abbau von Gerüsten Anspruch 
auf den Lohn des Gerüstbau-
Helfers.

14,33 2 421,77

(4) Übersteigt der bundesgesetzliche Mindestlohn 
nach dem Mindestlohngesetz oder nach dem Arbeit-
nehmerentsendegesetz das in dieser Rechtsverordnung 
festgelegte Entgelt, so gelten diese gesetzlichen Lohn-
regelungen, ohne dass es einer Änderung dieser Ver-
ordnung bedarf.

§ 4 
Arbeitszeit

(1) Die regelmäßige werktägliche Arbeitszeit, aus-
schließlich der Ruhepausen, beträgt montags bis don-
nerstags acht Stunden, freitags sieben Stunden. Die 
wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden.

(2) Durch Betriebsvereinbarung oder, wenn kein Be-
triebsrat besteht, durch einzelvertragliche Vereinba-
rung kann im Zeitraum vom 1. April bis zum 31. März 
(Ausgleichszeitraum) eine von der tariflichen Arbeits-
zeitverteilung abweichende Verteilung der Arbeitszeit 
auf die einzelnen Werktage ohne Mehrarbeitszuschlag 
vereinbart werden.

§ 5 
Zuschläge

(1) Zuschlagspflichtige Mehrarbeit ist die Arbeitszeit, 
die werktäglich über die regelmäßige Arbeitszeit nach 
§ 4 Absatz 1 hinaus geleistet wird.

(2) Nachtarbeit ist zuschlagspflichtig und die Arbeit, 
die in der Zeit von 20.00 bis 5.00 Uhr geleistet wird.
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(3) Die an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 0.00 
bis 24.00 Uhr geleistete Arbeit (Sonn- und Feiertags-
arbeit) ist zuschlagspflichtig.
(4) Die Zuschläge betragen
a) für Mehrarbeit 25 %,
b) für Nachtarbeit 20 %,
c) für Arbeit an Sonntagen sowie an gesetz-

lichen Feiertagen, sofern diese auf einen 
Sonntag fallen 75 %,

d) für Arbeit am Oster- und Pfingstsonntag, 
ferner am 1. Mai und 1. Weihnachtsfeier-
tag, auch wenn sie auf einen Sonntag fallen 200 %,

e) für Arbeit an allen übrigen gesetzlichen 
Feiertagen, sofern sie nicht auf  
einen Sonntag fallen 200 %

des Tarifstundenlohnes.
(5) Fällt in die Nachtarbeit gleichzeitig Mehrarbeit, so 
sind beide Zuschläge zu bezahlen. Soweit an Sonnta-
gen und Feiertagen über die maßgebliche regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit hinaus gearbeitet wird, gel-
ten diese Stunden als Mehrarbeit. Der Mehrarbeitszu-
schlag ist neben dem Sonntags- und Feiertagszuschlag 
zu bezahlen. Bei gleichzeitiger Nachtarbeit gelten drei 
Zuschläge.

§ 6 
Urlaub

(1) Der Jahresurlaub beträgt im Kalenderjahr 30 Ar-
beitstage. Samstage gelten nicht als Arbeitstage.
(2) Der Urlaubsanspruch beträgt für jeden vollen Ka-
lendermonat der Ausführung des Auftrags ein Zwölftel.

§ 7 
Zusätzliches Urlaubsgeld

Das Urlaubsentgelt für den Jahresurlaub nach § 6 be-
trägt 11,4 Prozent des Bruttolohns. Das zusätzliche 
Urlaubsgeld beträgt 30 Prozent des Urlaubsentgelts.

§ 8 
Sonderzahlung

(1) Der Arbeitnehmer hat nach zwölfmonatiger un-
unterbrochener Beschäftigung im gleichen Betrieb je-
weils am 30. November gegen den Arbeitgeber einen 
Anspruch auf Zahlung von 93 Tarifstundenlöhnen.
(2) Arbeitnehmer, die am 30. November eine ununter-
brochene Beschäftigung im gleichen Betrieb von mehr 

als drei Monaten nachweisen können, haben für jeden 
vollen Monat ihrer Beschäftigung Anspruch auf jeweils 
1/12 des in Satz 1 genannten Betrages.
(3) Das 13. Monatseinkommen kann auf betrieblich ge-
währtes Weihnachtsgeld, 13. Monatseinkommen oder 
Zahlungen, die diesen Charakter haben, angerechnet 
werden.

§ 9 
Tarifvertragliche Regelungen

Die über die Kernarbeitsbedingungen dieser Verord-
nung hinausgehenden Regelungen geltender Branchen-
tarifverträge mit tariffähigen Gewerkschaften bleiben 
unberührt. Die Anwendung ist zu dokumentieren.

§ 10 
Diskriminierungsverbot

Einem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeits-
entgelt oder eine andere geldwerte Leistung mindes-
tens in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil sei-
ner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleichbaren 
vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers entspricht.

§ 11 
Übergangsregelung

Öffentliche Aufträge, deren Vergabe vor dem 1. Mai 
2024 durch Bekanntmachung eingeleitet worden ist, 
werden nur an Unternehmen vergeben oder erteilt, 
die sich bei Angebotsabgabe in Textform verpflichten, 
ihren Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung 
diejenigen Arbeitsbedingungen zu gewähren, die min-
destens den Rechtsnormen der Achten Verordnung 
über zwingende Arbeitsbedingungen im Gerüstbauer-
Handwerk (Achte Gerüstbauerarbeitsbedingungenver-
ordnung – 8. GerüstbauerArbbV) vom 22. November 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 317) entsprechen, und Ände-
rungen während der Ausführungslaufzeit nachzuvoll-
ziehen (§ 3 Absatz 3 Satz 6 STFLG).

§ 12 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 15. Mai 2024 in Kraft.

Saarbrücken, den 23. April 2024

Der Minister für Arbeit, Soziales,  
Frauen und Gesundheit

Dr. Jung
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B. Beschlüsse und Bekanntmachungen des Landes

Stellenausschreibungen

120 Stellenausschreibung  
 des Ministeriums der Justiz

Vom 18. April 2024

Das Ministerium der Justiz beabsichtigt, bei dem Kom-
petenzzentrum der Justiz für ambulante Resozialisie-
rung und Opferhilfe (KARO) zwei Stellen im

ambulanten sozialen Dienst

zu besetzen (zum nächstmöglichen Zeitpunkt sowie 
voraussichtlich zum 1. August 2024). Die Vergütung 
richtet sich nach Entgeltgruppe S 15 des TV-L.

Ihre Aufgaben

— vornehmlich Tätigkeit in den Bereichen der Be-
währungshilfe und Führungsaufsicht, hier insbe-
sondere:

• Kontrolle des Bewährungsverlaufs mit regel-
mäßiger Berichterstattung an das aufsichtfüh-
rende Gericht

• Beratung und Unterstützung der Probanden

• Vermittlung in weiterführende Hilfen

• Deliktarbeit

— Ein Einsatz in den anderen Arbeitsgebieten des 
KARO (Täter-Opfer-Ausgleich, Haftentschei-
dungshilfe, Gerichtshilfe, Übergangsmanagement, 
Betreuung und Begleitung von Zeuginnen und 
Zeugen) ist möglich; soweit Bewerberinnen und 
Bewerber in diesen Bereichen Sonderqualifikatio-
nen erworben haben, wird gebeten, diese im Rah-
men der Bewerbung anzugeben.

Erforderlich ist die Bereitschaft, in allen Fachgebieten 
zu arbeiten. Grundsätzlich ist auch ein Einsatz in wei-
teren Bereichen der Justiz möglich.

Ihre Qualifikation

— ein abgeschlossenes Studium eines Studiengangs 
im Fachbereich Soziale Arbeit an einer Hoch-
schule, Fachhochschule oder vergleichbaren Ein-
richtung mit staatlicher Anerkennung als Sozialar-
beiterin oder Sozialarbeiter, Sozialpädagogin oder 
Sozialpädagoge

— Vorerfahrungen in entsprechenden Aufgabengebie-
ten oder Erfahrungen in der Arbeit mit Randgrup-
pen (erwünscht)

— Organisationstalent und ausgeprägte Fähigkeit zur 
Kommunikation und Netzwerkarbeit

— Teamfähigkeit, Flexibilität, hohe Belastbarkeit, 
soziale Kompetenz sowie eine gute Kooperations-
fähigkeit im Hinblick auf die schwierige Klientel

— sicheres Auftreten im Konfliktmanagement und in 
der Krisenintervention sowie Durchsetzungsfähig-
keit

— gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähig-
keit, insbesondere eine verständliche, strukturierte 
und adressatengerechte mündliche und schriftliche 
Ausdrucksweise

— Pkw-Führerschein (erwünscht)

Kurzvorstellung  
der saarländischen Landesverwaltung

Wir sind der größte Arbeitgeber des Saarlandes – die 
saarländische Landesverwaltung bietet eine große 
Vielfalt an verantwortungsvollen Tätigkeiten in ver-
schiedensten Gebieten. Unsere Arbeit zeigt Wirkung: 
Sei es in den Bereichen Polizei, Schule, Justiz, IT, 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktförderung, Verkehrs- 
und Energiepolitik, Umwelt, Gesundheitswesen, all-
gemeine Verwaltung, Technik, Finanzen, Bauen oder 
 Soziales. Wir gestalten die Zukunft des Saarlandes. 
Werden auch Sie #BerufsSaarländer (m|w|d)!

Kurzvorstellung des Kompetenzzentrums  
der Justiz für ambulante Resozialisierung und 
Opferhilfe (KARO)

Das Kompetenzzentrum der Justiz für ambulante Re-
sozialisierung und Opferhilfe (KARO) ist eine Einrich-
tung im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz, 
in der die ambulanten sozialen Dienste der Justiz zu-
sammengefasst sind. Diese nehmen vielfältige Aufga-
ben bei der Wiedereingliederung straffällig gewordener 
Bürgerinnen und Bürger wahr, leisten aber auch Op-
fern von Straftaten Unterstützung. Die Nachsorge des 
KARO unterstützt die zur Entlassung anstehenden In-
haftierten vor der Entlassung und begleitet sie bis zu 
zwei Jahre nach der Entlassung beim Übergang in die 
Freiheit, um ihnen bei der Neuorganisation ihres Le-
bens in Freiheit Unterstützung und Hilfe zu geben.

Bewerben Sie sich jetzt

Übersenden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeug-
nisse, relevante Aus- und Fortbildungsnachweise) bis 
spätestens 22. Mai 2024 unter Angabe einer E-Mail-
Adresse an das Ministerium der Justiz – Abteilung 
 Justiz- und Maßregelvollzug, Soziale Dienste –, Franz-
Josef-Röder-Straße 17, 66119 Saarbrücken.

Es wird darauf hingewiesen, dass unvollständige Be-
werbungsunterlagen beim weiteren Bewerbungspro-
zess nicht berücksichtigt werden können.
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Bei ausländischen Bildungsabschlüssen bitten wir 
um Übersendung entsprechender Nachweise über 
die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss 
(Zeugnisbewertung). Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte der Internetseite der Zentralstelle für aus-
ländisches Bildungswesen (ZAB).

Für Rückfragen zum Auswahlverfahren stehen Herr 
Dr. Alsfasser (a.alsfasser@justiz.saarland.de; Tel. 
06 81/501-51 99) und Frau Reinert (i.reinert@justiz.
saarland.de; Tel. 06 81/501-51 99) gerne zur Verfügung. 
Fragen zum Aufgabengebiet beantwortet Frau Würtz 
(a.wuertz@karo.justiz.saarland.de; Tel. 06 81/501-
53 75).

Weiteres

Die Einstellung erfolgt zunächst befristet auf zwei 
Jahre. Bei Bewährung kann eine unbefristete Weiter-
beschäftigung angestrebt werden. Eine Übernahme in 
das Beamtenverhältnis wird bei Erfüllung der lauf-
bahnrechtlichen Voraussetzungen angestrebt, vorbe-
haltlich der Entwicklung fiskalischer und stellenplan-
mäßiger Gegebenheiten.

Die saarländische Landesverwaltung fördert aktiv die 
Gleichstellung aller Mitarbeiter (m/w/d) unabhängig 
von kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, 
Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identi-
tät. Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 
der gesetzlichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von 
Frauen innerhalb des Geltungsbereichs des bestehen-
den Frauenförderplans zu beseitigen, ist die saarländi-
sche Landesverwaltung an der Bewerbung von Frauen 
besonders interessiert. Schwerbehinderte Menschen 
und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. Bitte fügen Sie Ihrer Bewer-
bung einen entsprechenden Nachweis bei, sofern im 
Einstellungsverfahren eine Schwerbehinderung oder 
Gleichstellung nach dem SGB IX berücksichtigt wer-
den soll.

Angaben über ehrenamtliche Tätigkeiten, insbesondere 
im Zusammenhang mit lebensrettenden Aufgaben, sind 
erwünscht.

Die im Zusammenhang mit der Bewerbung oder einem 
späteren Vorstellungsgespräch entstehenden Kosten 
können nicht erstattet werden.

Weitere Informationen zum Arbeitgeber und noch mehr 
Stellenangebote auf karriere.saarland.de.

Information zur Erhebung  
personenbezogener Daten gemäß Artikel 13 DSGVO

Diese Informationen beziehen sich auf Bewerbungs-
verfahren des Referates C 3 im Ministerium der Justiz 
des Saarlandes in Saarbrücken.

Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen:
Ministerium der Justiz
Franz-Josef-Röder-Straße 17
66119 Saarbrücken

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Ministerium der Justiz
Der behördliche Datenschutzbeauftragte
Franz-Josef-Röder-Straße 17
66119 Saarbrücken
E-Mail: datenschutzbeauftragter@justiz.saarland.de

Zwecke der Verarbeitung, Rechtsgrundlage  
für die Verarbeitung und Speicherungsdauer

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten ist für das 
Bewerbungs- und Auswahlverfahren und eine mögli-
che Einstellung erforderlich. Sie sind weder gesetzlich 
noch vertraglich dazu verpflichtet, uns Ihre Daten zu 
übermitteln. Da wir im Bewerbungsverfahren jedoch 
Angaben zu Ihrer Person benötigen, ist die Folge einer 
Nichtbereitstellung, dass wir Sie als Bewerberin oder 
Bewerber nicht (weiter) berücksichtigen können. Die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung beruht auf den 
Artikeln 6 Absatz 1 Buchstabe b und 88 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundver-
ordnung – DSGVO) in Verbindung mit § 22 Absatz 1 
des Saarländischen Datenschutzgesetzes und den §§ 95 
bis 102 des Saarländischen Beamtengesetzes.

Sollten Sie nicht eingestellt werden, werden Ihre perso-
nenbezogenen Daten automatisch nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens gelöscht.

Ihre Rechte

Sie haben das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 
DSGVO über die bei uns über Sie gespeicherten Daten, 
das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Arti-
kel 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbar-
keit nach Artikel 20 DSGVO.

Darüber hinaus haben Sie das Recht, der Verarbeitung 
Ihrer Daten zum Zweck der Bewerbung jederzeit zu 
widersprechen (Artikel 21 Absatz 1 DSGVO). Dies hat 
jedoch zur Folge, dass Sie in einem Auswahlverfahren 
nicht mehr berücksichtigt werden können.

Bitte richten Sie Ihren Widerspruch an das für die Stel-
lenausschreibung zuständige Referat C 3 per   E-Mail 
an poststelle@justiz.saarland.de oder schriftlich an: 
 Ministerium der Justiz, Referat C 3, Franz-Josef- 
Röder-Straße 17, 66119 Saarbrücken.

Ihnen steht des Weiteren nach Artikel 77 DSGVO ein 
jederzeitiges Beschwerderecht über rechtswidrige Da-
tenverarbeitung bei der Aufsichtsbehörde zu.

Anschrift der Aufsichtsbehörde:
Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland
Fritz-Dobisch-Straße 12
66111 Saarbrücken
Tel.: 06 81/947 81-0
Telefax: 06 81/947 81-29
E-Mail: poststelle@datenschutz.saarland.de

mailto:a.alsfasser%40justiz.saarland.de?subject=
mailto:a.wuertz%40karo.justiz.saarland.de?subject=
http://karriere.saarland.de
mailto:datenschutzbeauftragter%40justiz.saarland.de?subject=
mailto:poststelle%40justiz.saarland.de?subject=
mailto:poststelle%40datenschutz.saarland.de?subject=


Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 8. Mai 2024 319

121 Stellenausschreibung  
 des Ministeriums der Justiz

Vom 18. April 2024
Das Ministerium der Justiz beabsichtigt, zum 1. De-
zember 2024 mehrere

Beschäftigte (m/w/d)  
im allgemeinen Vollzugsdienst (Aufsichtsdienst)

mit dem Ziel der späteren Übernahme 
in den Vorbereitungsdienst für die Laufbahn  
des mittleren allgemeinen Vollzugsdienstes  

(mittlere Beamtenlaufbahn)
in Vollzeit einzustellen. Die Eingruppierung erfolgt zu-
nächst in Entgeltgruppe 4 TV-L.

Deine Qualifikation
Bewerberinnen und Bewerber müssen einen Haupt-
schulabschluss (bzw. einen als gleichwertig anerkann-
ten Bildungsstand) und eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung oder einen mittleren Bildungsabschluss 
oder einen als gleichwertig anerkannten Bildungsstand 
nachweisen.
Besonderes Interesse besteht an Bewerberinnen und 
Bewerbern, die
— eine Ausbildung in einem der folgenden Berufs-

bereiche abgeschlossen haben:
• Gesundheitswesen (insbesondere als Rettungs-

assistent, Pflegefachfrau/Pflegefachmann o. Ä.)
• Bauhandwerk (Stuckateur, Maurer, Zimmer-

mann [m/w/d])
• Bäckerhandwerk
• Elektrohandwerk

— über eine Meisterqualifikation – insbesondere in 
einem der nachstehenden Berufsfelder – verfügen 
oder bereit sind, zeitnah eine solche berufsbeglei-
tend zu erwerben:
• Metallbau
• Elektrohandwerk
• Installateur- und Heizungsbauwesen
• Bauhandwerk (Stuckateur, Maurer, Zimmer-

mann [m/w/d])
• Kfz-Handwerk
• Schreinerhandwerk
• Malerhandwerk

Kurzvorstellung  
der saarländischen Landesverwaltung
Wir sind der größte Arbeitgeber des Saarlandes – die 
saarländische Landesverwaltung bietet eine große 
Vielfalt an verantwortungsvollen Tätigkeiten in ver-
schiedensten Gebieten. Unsere Arbeit zeigt Wirkung: 
Sei es in den Bereichen Polizei, Schule, Justiz, IT, 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktförderung, Verkehrs- 
und Energiepolitik, Umwelt, Gesundheitswesen, all-

gemeine Verwaltung, Technik, Finanzen, Bauen oder 
 Soziales. Wir gestalten die Zukunft des Saarlandes. 
Werde auch Du #BerufsSaarländer (m|w|d)!

Kurzvorstellung der Justizvollzugseinrichtungen 
im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz
Die Justizvollzugsanstalten Saarbrücken und Ottweiler 
und die Jugendarrestanstalt Lebach sind für die Be-
aufsichtigung und Betreuung der saarländischen In-
haftierten und Arrestanten zuständig. Neben einem 
zukunftssicheren Arbeitsplatz erwarten Dich eine 
verantwortungsvolle Tätigkeit und vielfältige Fortbil-
dungsmöglichkeiten.

Bewirb Dich jetzt
Bewerbungen sind bis spätestens 21. Juni 2024 unter 
Angabe einer E-Mail-Adresse an das Ministerium der 
Justiz – Abteilung Justiz- und Maßregelvollzug, Sozia-
le Dienste –, Franz-Josef-Röder-Straße 17, 66119 Saar-
brücken, zu richten.

Der Bewerbung sind beizufügen:
— Kopien der Schulabgangs- bzw. -abschlusszeugnis-

se der besuchten Schulen (einschließlich Berufs-
schule)

— Kopie des Nachweises über die abgeschlossene Be-
rufsausbildung einschließlich des entsprechenden 
Zeugnisses, gegebenenfalls Kopien der Nachweise 
über die Meisterprüfung mit Prüfungs zeugnis

— soweit vorhanden, Kopien der Arbeitszeugnisse 
des Ausbildungsbetriebs und der Arbeitszeugnisse 
über frühere berufliche Tätigkeiten (ein Arbeits-
zeugnis des aktuellen Arbeitgebers ist nicht erfor-
derlich)

— ein Lebenslauf
— Kopien der Zeugnisse über abgeleistete Praktika
— bei Bewerberinnen und Bewerbern, die Dienstzei-

ten bei der Bundeswehr bzw. Zivildienst absolviert 
haben, Dienstzeugnisse oder Zwischenbeurteilun-
gen

Es wird darauf hingewiesen, dass unvollständige Be-
werbungsunterlagen beim weiteren Bewerbungspro-
zess nicht berücksichtigt werden können.
Bei ausländischen Bildungsabschlüssen bitten wir 
um Übersendung entsprechender Nachweise über 
die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss 
(Zeugnisbewertung). Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte der Internetseite der Zentralstelle für aus-
ländisches Bildungswesen (ZAB).
Für Rückfragen stehen Frau Reinert (i.reinert@justiz.
saarland.de; Tel. 06 81/501-51 99) und Herr Jochum 
(a.jochum@justiz.saarland.de; Tel. 06 81/501-54 26) 
gerne zur Verfügung.

Weiteres
Die Eingruppierung erfolgt zunächst in Entgeltgrup-
pe 4 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L).

mailto:i.reinert%40justiz.saarland.de?subject=
mailto:i.reinert%40justiz.saarland.de?subject=
mailto:a.jochum%40justiz.saarland.de?subject=
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Sobald in den nächsten Jahren Ausbildungsstellen frei 
werden, erfolgt bei Bewährung die Übernahme in den 
21-monatigen Vorbereitungsdienst. Dieser umfasst ne-
ben der praktischen Ausbildung in den saarländischen 
Vollzugsanstalten drei theoretische Lehrgänge an der 
Justizvollzugsschule Rheinland-Pfalz in Wittlich.

Mit Beginn des Vorbereitungsdienstes erfolgt die Be-
rufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf, das mit 
Ablegung der Laufbahnprüfung endet. Ein Anspruch 
auf Übernahme nach der Laufbahnprüfung besteht 
nicht. Jedoch sind bisher alle erfolgreich geprüften An-
wärterinnen und Anwärter – sofern sie sich während 
der Ausbildung bewährt hatten – unmittelbar nach Be-
endigung der Ausbildung in das Beamtenverhältnis auf 
Probe übernommen worden.

Die Bewerberauswahl erfolgt im Rahmen eines Eig-
nungstests, welcher aus einem Sporttest, einer schriftli-
chen Prüfung und einem Vorstellungsgespräch besteht. 
Weitere Informationen können im Internet unter www.
saarland.de (dort: Themenportal Justizvollzug > Berufe 
und Ausbildung im Justizvollzug > mittlerer allgemei-
ner Vollzugsdienst) abgerufen werden.

Die saarländische Landesverwaltung fördert aktiv die 
Gleichstellung aller Mitarbeiter (m/w/d) unabhängig 
von kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, 
Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identi-
tät. Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 
der gesetzlichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von 
Frauen innerhalb des Geltungsbereichs des bestehen-
den Frauenförderplans zu beseitigen, ist die saarländi-
sche Landesverwaltung an der Bewerbung von Frauen 
besonders interessiert. Schwerbehinderte Menschen 
und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. Bitte füge deiner Bewerbung 
einen entsprechenden Nachweis bei, sofern im Einstel-
lungsverfahren eine Schwerbehinderung oder Gleich-
stellung nach dem SGB IX berücksichtigt werden soll.

Angaben über ehrenamtliche Tätigkeiten, insbesondere 
im Zusammenhang mit lebensrettenden Aufgaben, sind 
erwünscht.

Die im Zusammenhang mit der Bewerbung oder einem 
späteren Vorstellungsgespräch entstehenden Kosten 
können nicht erstattet werden.

Weitere Informationen zum Arbeitgeber und noch mehr 
Stellenangebote auf karriere.saarland.de.

Information zur Erhebung  
personenbezogener Daten gemäß Artikel 13 DSGVO

Diese Informationen beziehen sich auf Bewerbungs-
verfahren des Referates C 3 im Ministerium der Justiz 
des Saarlandes in Saarbrücken.

Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen:
Ministerium der Justiz
Franz-Josef-Röder-Straße 17
66119 Saarbrücken

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Ministerium der Justiz
Der behördliche Datenschutzbeauftragte
Franz-Josef-Röder-Straße 17
66119 Saarbrücken
E-Mail: datenschutzbeauftragter@justiz.saarland.de

Zwecke der Verarbeitung, Rechtsgrundlage  
für die Verarbeitung und Speicherungsdauer

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten ist für das 
Bewerbungs- und Auswahlverfahren und eine mögli-
che Einstellung erforderlich. Sie sind weder gesetzlich 
noch vertraglich dazu verpflichtet, uns Ihre Daten zu 
übermitteln. Da wir im Bewerbungsverfahren jedoch 
Angaben zu Ihrer Person benötigen, ist die Folge einer 
Nichtbereitstellung, dass wir Sie als Bewerberin oder 
Bewerber nicht (weiter) berücksichtigen können. Die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung beruht auf den 
Artikeln 6 Absatz 1 Buchstabe b und 88 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundver-
ordnung – DSGVO) in Verbindung mit § 22 Absatz 1 
des Saarländischen Datenschutzgesetzes und den §§ 95 
bis 102 des Saarländischen Beamtengesetzes.

Sollten Sie nicht eingestellt werden, werden Ihre perso-
nenbezogenen Daten automatisch nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens gelöscht.

Ihre Rechte

Sie haben das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 
DSGVO über die bei uns über Sie gespeicherten Daten, 
das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Arti-
kel 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbar-
keit nach Artikel 20 DSGVO.

Darüber hinaus haben Sie das Recht, der Verarbeitung 
Ihrer Daten zum Zweck der Bewerbung jederzeit zu 
widersprechen (Artikel 21 Absatz 1 DSGVO). Dies hat 
jedoch zur Folge, dass Sie in einem Auswahlverfahren 
nicht mehr berücksichtigt werden können.

Bitte richten Sie Ihren Widerspruch an das für die Stel-
lenausschreibung zuständige Referat C 3 per E-Mail 
an poststelle@justiz.saarland.de oder schriftlich an: 
 Ministerium der Justiz, Referat C 3, Franz-Josef-Rö-
der-Straße 17, 66119 Saarbrücken.

Ihnen steht des Weiteren nach Artikel 77 DSGVO ein 
jederzeitiges Beschwerderecht über rechtswidrige Da-
tenverarbeitung bei der Aufsichtsbehörde zu.

Anschrift der Aufsichtsbehörde:
Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland
Fritz-Dobisch-Straße 12
66111 Saarbrücken
Tel.: 06 81/947 81-0
Telefax: 06 81/947 81-29
E-Mail: poststelle@datenschutz.saarland.de

http://www.saarland.de
http://www.saarland.de
http://karriere.saarland.de
mailto:datenschutzbeauftragter%40justiz.saarland.de?subject=
mailto:poststelle%40justiz.saarland.de?subject=
mailto:poststelle%40datenschutz.saarland.de?subject=
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123 Stellenausschreibung  
 des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation,  
 Digitales und Energie

Vom 29. April 2024

Beim Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digita-
les und Energie ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 
Stelle eines

System Engineer (m/w/d)

in Referat D/4 – Digitale Verwaltung für Bürger und 
Wirtschaft, Basisdienste, Zusammenarbeit mit Kom-
munen und Kammern – in Vollzeit zu besetzen. Die 
Einstellung erfolgt in einem unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnis.

Die Digitalisierung zum Wohle aller Saarländerinnen 
und Saarländer zu gestalten und die Innovationen von 
morgen für den saarländischen Strukturwandel zu be-
fördern: Das sind die zentralen Aufgaben der Digi-
talisierungsabteilung. Dort werden die Themen und 
Zukunftsfragen rund um die Digitalisierung zentral 
gebündelt – von der Verwaltungsdigitalisierung über 
die Digitalisierung in Wirtschaft und Arbeitswelt bis 
hin zu Forschungstransfer und Innovationsförderung. 
Einen Einblick in die Arbeit der Abteilung D – Digita-
lisierung in Wirtschaft und Verwaltung – finden Sie in 
unserem kurzen Imagefilm.

Ihre Aufgaben

Das Aufgabengebiet der zu besetzenden Stelle umfasst 
schwerpunktmäßig:

— Konzeptionelle Unterstützung der Projektleitungen 
in verschiedenen Digitalisierungsprojekten im Re-
ferat D/4 bei technischen Fragestellungen gemäß 
den Vorgaben der Landes-Infrastruktur

— Operative Erstellung von technischen Konzepten 
in Abstimmung mit der Projektleitung und dem für 
die Gesamt-Architektur zuständigen Architekten in 
Abteilung D

— Erstellung von Test-Cases und Durchführung mit 
den Beteiligten

— Nachverfolgung der Umsetzung von technischen 
Anforderungen

— Leitung und Steuerung von technischen Teil-
projekten

— Begleitung des Aufbaus von IT-Infrastrukturen in 
Digitalisierungsprojekten

— Prüfung und Bewertung innovativer Ideen, Kon-
zepten und Technologien auf Nutzungs-, Ein-
satz- und Umsetzungsmöglichkeiten in der saar-
ländischen Landesverwaltung in Abgleich mit der 
vorhandenen Infrastruktur

— Aufmerksame Beobachtung aktueller Entwicklun-
gen und Trends und selbstständiger Transfer bzgl. 
Eignung für die saarländische Landesverwaltung 
in Abgleich mit den vorhandenen Rahmenbedin-

gungen in Zusammenarbeit mit dem IT-Architek-
ten

Ihre Qualifikation
Die Bewerber (m/w/d) müssen über folgendes Anfor-
derungsprofil verfügen:
— erfolgreich abgeschlossenes Fachhochschul- oder 

Bachelorstudium, idealerweise im Bereich Infor-
matik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsinge-
nieurwesen oder alternativ einer vergleichbaren 
Fachrichtung mit einschlägiger Berufserfahrung 
im geforderten Aufgabenbereich

— sehr gute Kenntnisse und idealerweise Erfahrung 
in verschiedenen Projektmanagementmethoden 
(klassisch und agil)

— überdurchschnittliches Prozessverständnis im 
 Bereich der Digitalisierung

— sehr gute Kenntnisse im Bereich moderner IT- 
Architekturen und IT-Infrastrukturen (on-premises, 
cloud, hybrid)

— profunde operative Kenntnisse im Bereich des 
 Anforderungsmanagements

— mehrjährige Erfahrung im Test-Engineering, 
 Erfahrung im Bereich von Test-Automatisierungen 
sind von Vorteil

— die Fähigkeit zum selbstständigen strukturierten 
Vorgehen auch bei komplexen Sachverhalten

— Flexibilität, Belastbarkeit und Durchsetzungs-
vermögen

— hohe analytische Fähigkeiten, ganzheitliches 
 Denken, gute und sehr schnelle Auffassungsgabe

— sehr gute soziale Kompetenzen wie Kommunika-
tionsstärke, Team- und Konfliktfähigkeit

Kurzvorstellung  
des Arbeitgebers saarländische LV
Wir sind der größte Arbeitgeber des Saarlandes – die 
saarländische Landesverwaltung bietet eine große 
Vielfalt an verantwortungsvollen Tätigkeiten in ver-
schiedensten Gebieten. Unsere Arbeit zeigt Wirkung: 
Sei es in den Bereichen Polizei, Schule, Justiz, IT, 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktförderung, Verkehrs- 
und Energiepolitik, Umwelt, Gesundheitswesen, all-
gemeine Verwaltung, Technik, Finanzen, Bauen oder 
 Soziales. Wir gestalten die Zukunft des Saarlandes. 
Werden auch Sie #BerufsSaarländer (m|w|d)!

Kurzvorstellung des Ministeriums  
für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie
Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales 
und Energie (MWIDE) mit Sitz im Saarbrücker Re-
gierungsviertel beschäftigt in seinem Geschäftsbereich 
ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Aufga-
benbereiche des MWIDE sind breit gefächert und rei-
chen von Unternehmens-, Wirtschafts- und Struktur-

https://www.youtube.com/watch?v=iqq2nfbwelw
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förderung, Tourismus, Umsetzung der Energiewende, 
Technologie- und Forschungsförderung bis hin zur 
ressortübergreifenden Planung und Koordination der 
Informationstechnologie.

Abwechslungsreiche und interessante Aufgaben gehen 
Hand in Hand mit einer Vielzahl mitarbeiterfreund-
licher Konditionen. So sind wir z.B. seit 2014 als fa-
milienfreundliches Unternehmen zertifiziert. Mobiles 
Arbeiten ist ebenso Teil des Arbeitsalltags wie ein um-
fangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement.

Wir bieten:

— Flexible Arbeitszeiten für eine echte Work-Life-
Balance

— Verantwortungsvolle Tätigkeiten

— Berufe mit sicherem Einkommen und Perspektive

— Familienfreundlichkeit (Telearbeit, Mobiles Arbei-
ten, Teilzeit und Kinderbetreuungsangebote in den 
Ferien)

— Betriebliches Gesundheitsmanagement (u.a. viel-
seitige Betriebssportangebote)

— Umfassendes Fortbildungsangebot

— Angenehmes, kollegiales Umfeld

— Strukturierte Einarbeitung

— Jobticket (Kostenbeteiligung)

Ihre Bewerbung

Reichen Sie bitte Ihre vollständige und aussagekräftige 
Bewerbung bis zum 26. Mai 2024 ausschließlich über 
die Internetplattform www.interamt.de (Angebots-ID: 
1129571) ein. Von Bewerbungen per Post, E-Mail oder 
anderen Medien bitten wir abzusehen.

Damit das Auswahlverfahren umfänglich und zeitnah 
betrieben werden kann, gilt es unbedingt darauf zu 
achten, dass alle Datenfelder entsprechend ausgefüllt 
sind. Unvollständige Bewerbungsunterlagen können 
beim weiteren Bewerbungsprozess nicht berücksich-
tigt werden. Zudem bitten wir zu beachten, dass in der 
Auswahlphase ausschließlich per E-Mail kommuni-
ziert wird. Überprüfen Sie daher bitte regelmäßig Ihren 
Post- und Spam-Ordner.

Bei ausländischen Bildungsabschlüssen bitten wir 
um Übersendung entsprechender Nachweise über 
die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss 
(Zeugnisbewertung). Weitere Informationen entneh-

men Sie bitte der Internetseite der Zentralstelle für aus-
ländisches Bildungswesen (ZAB).
Für Fragen steht Ihnen Frau Daniela Herz (Tel.-Nr.: 
06 81/501-15 85 / E-Mail: d.herz@wirtschaft.saarland.
de) gerne zur Verfügung.

Weiteres
Die Eingruppierung erfolgt nach den Regelungen des 
Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L). Bei der Stufenzuordnung zu einer Entgelt-
gruppe können einschlägige Berufserfahrung sowie 
förderliche Zeiten bei der Stufenzuordnung berück-
sichtigt werden. Die in den Geltungsbereich des TV-L 
fallenden Beschäftigten (m/w/d) haben zudem einen 
Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterblie-
benenversorgung unter Eigenbeteiligung.
Die saarländische Landesverwaltung fördert aktiv die 
Gleichstellung aller Mitarbeiter (m/w/d) unabhängig 
von kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, 
Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identi-
tät. Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 
der gesetzlichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von 
Frauen innerhalb des Geltungsbereichs des bestehen-
den Frauenförderplans zu beseitigen, ist die saarländi-
sche Landesverwaltung an der Bewerbung von Frauen 
besonders interessiert. Schwerbehinderte Menschen 
und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. Bitte fügen Sie Ihrer Bewer-
bung einen entsprechenden Nachweis bei, sofern im 
Einstellungsverfahren eine Schwerbehinderung oder 
Gleichstellung nach dem SGB IX berücksichtigt wer-
den soll.
Angaben über ehrenamtliche Tätigkeiten, insbesondere 
im Zusammenhang mit lebensrettenden Aufgaben, sind 
erwünscht.
Die im Zusammenhang mit der Bewerbung oder einem 
späteren Vorstellungsgespräch entstehenden Kosten 
können nicht erstattet werden.
Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten in erforderlichem 
Umfang zur Durchführung des Bewerbungs- und Aus-
wahlverfahrens gemäß der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) zu. Bitte beachten Sie die Informa-
tionen zur Erhebung personenbezogener Daten gemäß 
Art. 13 DSGVO unter https://www.saarland.de/mwide/
DE/services/datenschutz/datenschutz_node.html im 
Bewerbungsverfahren.
Weitere Informationen zum Arbeitgeber und noch mehr 
Stellenangebote auf karriere.saarland.de.

mailto:d.herz%40wirtschaft.saarland.de?subject=
mailto:d.herz%40wirtschaft.saarland.de?subject=
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